
berichten. Zıischen Rosenberg und Hımmler gab bald SIC. der Vor-
und Frühgeschichte systemimmanente Kompetenzstreitigkeiten, dıie siıch VOL

auswirkten.
eide, Rosenberg und Hımmler, stutzten siıch dabe1 auf Personen ihres

Vertrauens. [)as einmal „unheılvolle Phantasten‘‘ wIie ZUIIMN Beispiel
Wilhelm Teudt, der als Theologe auf dıe Rechte der Ordination verzichtet
hatte, Germanen{forschung betrieb und 1935 ZuUum Professor und Ehrenbürger
der ta: Detmold ernann wurde, aber auch Facharchäologen wIie ETW: Juhlius
Andree, der als Privatdozent Munster und ab 1938 als Professor für (3e-
chıichte der Altsteinzeit und des Dıluviums alle lehrte, sowle Hans Re1-
nert, Ordinarıus der Universität Berlın und SDAP-Mitghed. egen ıhn
wurde 1943 auf ruck Rosenbergs ein Parteiausschlussverfahren eröffnet, das
aber des eges nıcht abgeschlossen werden konnte ach 1945 WATL

Reinert mehrere Jahre Haft, annn Leıiter des Pfahlbaumuseums Unteruhl-
dingen und zuletzt Leıiter des „Germanengehöfts“ Oerlinghausen.

Idie Untersuchung vermittelt ein farbiges Bıld davon, wIie sowochl Rosen-
berg als auch Himmler versuchten, dıe großflächigen rabungen den Hx-
ternsteinen jeweıls ihrem Siınn manıpulieren. Be1 den rabungen wurde
jedoch niıchts gefunden, w4s eine „germanische‘“ Interpretation der Externste1-

gestutzt hätte Die Funde werden der vorliegenden Untersuchung
Eınzelnen ele: und erortert. Die Darstellung vermittelt aber auch inen
Eındruck davon, welch mMaAassıver Weise VOL allem dıe S55 dıe Diskussion
eingr1 „Unter ihrer Anwesenheıt wurde der ruck ZUrr Verschleierung der
Forschungsergebnisse groß, 4SS dıe durch dıie Fachleute AUIK dem Amt
Rosenberg vorgesehene offene Diskussion nıcht mehr möglıch WAar.  .6

Die Externsteine sind nıcht davor geschützt, 1mmer wieder einem
Sammelbecken germanischer der völkıscher 1 raume werden. Deshalb ist
die Arbeıt VO: Uta alle ber ihren wissenschaftlıchen Anspruch hinaus
besten Siınn Aufklärung. Martın Stiewe

Harm Klueting TS£. Irenik und Antikonfesstonalismus IM und Jahrhundert
Hıldesheimer Forschungen. Tagungsberichte AUS der Dombibliothek Hıldes-
heim, 2 eorg Olms Verlag, desheim 2003, 27 S geb
Das Jahrhundert se1it mehr als 20} Jahren als das konfessionelle Zeıtalter,
das se1in Ende erst ach dem Westfälischen Frieden der Aufklärung des 18
Jahrhunderts gefunden habe LDiese Bezeichnung ist einseitig und bedarf der
Korrektur Der vorliegende Sammelband tragt dazu eine Fülle VO  - spekten
zusammen. Es handelt sıch hauptsächlich die Referate einer wissenschaft-
lıchen Tagung dem IThema „Irenik und Antikonfessionalismus D und

toriıker sSOwle ökumenisch interessierte Persönlichkeiten desheim -
Jahrhundert“‘, dıe September 2002 Allgemeinhistoriker und Kırchenhis-

sammenführte.
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Der Herausgeber verweist Vorwort auf dıe Vielseitigkeit der einzelnen
Beıitrage Den Autoren die Betrachtung ines ganzecn Zeıtalters
aber zugle1c. sehr spezielle Forschungsergebnisse dıie KEınzelnen bele-
gCn siıch dem genannten Zeitraum auch ausgesprochener Antıkon-
fessionalısmus Wort meldete oder iırenischer TIon der te ANSC-
schlagen wurde der Og hier und da ein! Reunıion der Konfessionen
enken leß e1 werden einzelne oft weniger bekannte Personen gewür:
und regional bedeutsame Entwicklungen aufgezeigt Von der gelegentlich
vielleicht allzu dıfferenzierten Betrachtungsweise sollten sıch dıe Leser nıcht
abschrecken lassen [as breite pe. der Beıitrage bietet e1in! Fülle interes-
santer Informationen

ristoph Stumpf eispie für den nformationsreichtum der
verschiedenen Beıitrage vermuittelt Untersuchung „„Das
Reichsrecht und dıe Wiıedervereinigung der Konfessionen verfassungshisto-
rischer Perspektive einen juristischen ugang ZUM IThema Er ze1IgT, auch
ach der Glaubensspaltung der Auftrag iner Wiıedervereinigung der beiden
Religionsparteien reichsrechtlich nıcht aufgegeben wurde So enthielt dıie 1555

ugsburg beschlossene verfassungsrechtliche Neuordnung neben dem
Schutz des Augsburger Bekenntnisses und des römischen Bekenntnisses 1 825
des Augsburger Religionsfriedens ausdrückliches Wiıedervereinigungsgebot
Stumpf sieht dıe Bedeutung dieses Gebots darın 4SSs das Reichsrec WAar
keine Unterscheidung zwischen iner wahren und einer falschen Religion
VOIgCENOMMEN aber gleichzeitig die Religionsparteien mMit der Überwindung
ihrer relig1ösen Dıifferenzen cauftra habe Mıt dem Hınwe1lis auf möglıche
Formen des Religionsvergleichs ONZ: Nationalversammlung, Kolloquien
Sınn VO Religionsgesprächen und „Reichshandlungen‘‘) reichsrechtlich
Möglıchkeiten aufgezei wieder iner Vereinigung der Konfessionen
kommen Das sSC1 e1in! „ Technık des dissımulıerenden Rechts SCWESCH m1T
dem formell inheithicher Begriff („Konzıil‘‘) geschaffen wurde WO. dıe
Relıg1onsparteien mMit inen Konzıl unterschiedliche Inhalte verbanden I die
„Kompromisslösungen des Augsburger Religionsfriedens hätten K

‚„‚dass ZWEe1 sıch gegense1ug ausschließende relıg1öse Auffassungen unter
der Klammer des Reichsrechts dıe Existenz der jeweıls anderen Religionsparte1
jedenfalls beschrä:  en Umfang akzeptierten‘“ uch der Westfalische
Frieden (1 648) habe och dıie Wiıedervereinigung der Konfessionen als verftfas-
sungsrechtliches Anlıegen ormuliert doch se1 das der konfessionellen
Wiıedervereinigung hier 5  1n Floskel ohne jeden Realbezug Stumpf Oommt

dem Ergebnis dass dıe on der Wiıedervereinigungsgebote der
bestanden habe IBZKAufrechterhaltun: iner „fiktiven Glaubenseinheit

e1iCc elt reliıg1ösen Charakter durch dıie Bezugnahme auf ein! einheıit-
lıche christliche Relıgion aufrecht, unterließ jedoch, selbst dıie Entscheidung
für einN! der vorhandenen Varıanten, sie den auseinanderstrebenden
Konfessionen vorhanden 1, rteffen Der Aufsatz macht eindrucksvoll
deutliıch dass sıch Religionsgespräche und Unionsverhandlungen wäahrend des
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und 18 Jahrhunderts nıcht 11U1 auf theologische Argumente, sondern auch
auf das Reichsrecht berufen konnten.

Aus dem umfassenden rogramm des Sammelbandes, das hier nıcht
Eıinzelnen gewürdigt werden kann, soll och auf einen zweiten Beıitrag AUuS$S-
drückliıch hingewiesen werden. Martın Brecht, durch zahlreiche Veröffentlı-
chungen vielfältig ausgewlesener Pıetismusforscher, tTeuert einen SSay ZUM
TIhema „Pietismus und renık““ be1. Die Darstellung verzichtet auf Anmerkun-
SCIL, ist aber ıhrer prazisen Aussage kaum uDertrefiffifen. Thesen fassen
jeweıls dıe Argumentation pragnant ZUSamme: IBZU Ergebnis ist schlüssig:
‚„‚Der Piıetismus nıvellierte dıe konfessionellen Grenzen innerha. des Protes-
tantısmus, während e 9 bedingt UrC sein Geschichtsverständnis, die Front
Z.U111 Katholizısmus schart markierte.‘‘

Der Tagungsband dıe nachdenkenswerten Grulßiworte und Predigten
mussen dieser telle unberücksichtigt bleiben en folgende weiteren
Aufsätze den Ihemen „„Das Unionskonzept des elmstedter tenıikers
eorg Calıxt (1 586—1 656)" (Christoph öttigheimer), „Protestantische e1
und Antıkatholizıismus Pohlitisch-relig1öse Argumentationsmuster England
der 1650er Jahre“ (Sebastian a  ele1 „Katholisch-protestantische (Re-)
Unionsbestrebungen Reich der zweiten Hälfte des Jahrhunderts.
Voraussetzungen Inıt1ativen Hındernisse“‘ a  as Schnettger), .„„Land-
oraf Ernst VO  - Hessen-Rheinfels (1623—1693). Konversion und Irenık als
polıtische Faktoren‘“‘ (Alexander er), „Kurfürst Friedrich Wılhelm VO

Brandenburg, das Berliner Religionsgespräch VO:  } 1662-—63 und das Streitver-
bot VO  } 1664“ (Klaus Wappler), „Danıtel Ernst ablons: und seine Unions-
plän:  CC 1etrich Meyer), „„Das Abflauen der konfessionellen Oole: der
protestantischen Aufklärungstheologie des Jahrhunderts“ (Gottfried Hortr-

„Jansen1ismus und Iren1ık““ (Bruno Bernard), „Protestantisch-katholische
Eınheitsbestrebungen Zeıtalter der Aufklärung. Der Pıderit-Böhm-Plan
(1776—1 782) und die „apostolische‘“ Unionskirche des Johann Baptıst VO  -

alıs-Soglıo und des Gottfried brecht Masıus (1785/86)“ (Wol£-Friedrich
Schäufele), „Wiedervereinigung der etrennten Konfessionen oder episkopa-
stische Nationalkirche” Nıkolaus VO  - Hontheim (1701—1 /90), der „„Febronti-
us  c (1763) der dıe Rückkehr der Protestanten ZuUrr katholischen rtche  CC
(Harm ue  » 9 Auf und der katholischen Kantrezeption“
(Norbert S. und „Josephinische Toleranzpatente (1781) und er-
sches Religionsedikt (1 788)“ (Christoph Außerdem ist dem Ban ein
öffentlicher Abendvortrag wiedergegeben, der jedoch die IThematık der Ta-

Nur ande aufgreıft: „Das ökumenische espräc der Gegenwart: die
mtsthematık““ (Gunther Wenz)

Martın Stiewe
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